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Ihr Antrag nach dem VIG auf Zusendung von Dat en zu Konzentrationen von THC in Le-

bensmitteln  [#227369] 

 

███████████████████▍

  

Ihr Antrag auf Herausgabe von Informationen bezüglich Konzentrationen zu THC in Lebens-

mitteln vom 25. August 2021 ist am selben Tag bei mir eingegangen.  

 

Bei Ihrer Anfrage handelt es sich um einen Antrag auf Zugang zu Daten nach § 2 Absatz 1 

Nr. 7 VIG über Überwachungsmaßnahmen oder andere behördliche Tätigkeiten oder Maß-

nahmen zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern, einschließlich der Auswer-

tung dieser Tätigkeiten und Maßnahmen. 

 

Die Bearbeitung Ihrer Anfrage erfolgt demensprechend nach den Vorgaben des VIG. Da im 

Rahmen Ihrer Anfrage eine Anhörung Dritter erfolgt, verlängert sich die Frist für die Beschei-

dung des Antrags auf zwei Monate. 

 

Für die Herausgabe der gewünschten Informationen werden gem. § 7 Absatz 1 Satz 2 VIG 

bis zu einem Verwaltungsaufwand von 250 € keine Gebühren und Auslagen erhoben. Sollte 

absehbar sein, dass dieser Verwaltungsaufwand überschritten wird, werde ich Ihnen dies 

vorab mitteilen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 



 

 

 

 

SEITE 2 VON 2 

im Auftrag 

 

gez. 
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Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig. 

 

 

 

 


